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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid ( Art. 75 Abs. 1 BGG ), mit
welchem die unentgeltliche Rechtspflege für das erstinstanzliche Verfahren betreffend
Herausgabe bzw. Rückübertragung einer Liegenschaft verweigert wird. Dabei handelt es
sich um einen Zwischenentscheid, der einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im
Sinne von Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG bewirken kann bzw. unabhängig von einem solchen
anfechtbar ist ( BGE 135 III 127 E. 1.3; 138 IV 258 E. 1.1 ; 143 I 344 E. 1.2). Der
Rechtsweg folgt demjenigen in der Hauptsache ( BGE 137 III 380 E. 1.1) und die
Beschwerde in Zivilsachen steht demnach offen ( Art. 72 Abs. 1 und Art. 74 Abs. 1 lit. b
BGG ).

E. 2
Die Rechtsmittel nach dem Bundesgerichtsgesetz sind reformatorisch (vgl. Art. 107 Abs. 2
BGG ). Daher darf sich die beschwerdeführende Partei nicht darauf beschränken, die
Aufhebung oder Kassation des angefochtenen Entscheides zu beantragen; vielmehr ist ein
Antrag in der Sache zu stellen ( BGE 133 III 489 E. 3.1; 134 III 379 E. 1.3; 137 II 313 E.
1.3 ; 147 I 89 E. 1.2.5).

Die Beschwerdeführerin beschränkt sich auf den Antrag, der obergerichtliche Entscheid sei
aufzuheben und dem Verfahren sei die gesetzliche und rechtliche Folgegebung zu erteilen.
Somit mangelt es an einem eigentlichen Begehren in der Sache und auf die Beschwerde ist
bereits aus diesem Grund nicht einzutreten. Ferner mangelt es aber auch an einer
hinreichenden Beschwerdebegründung (dazu E. 3).

E. 3
Verfahrenshintergrund ist Folgendes: C.________ stand unter Beiratschaft nach aArt. 395
Abs. 1 und 2 ZGB. Mit öffentlich beurkundetem Kaufvertrag vom 17. Mai 2010 wurde die
fragliche Liegenschaft an die im erstinstanzlichen Verfahren Beklagte verkauft, wobei der
Beirat den Vertrag für die Erblasserin unterzeichnete, unter Vorbehalt der Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörde (KB 4), welche nach Prüfung des Geschäftes erfolgte (KB 11
und 12). Die Beschwerdeführerin hält den öffentlich beurkundeten Kaufvertrag mangels
Unterschrift der Erblasserin für nichtig und fordert deshalb die Rückübertragung der
Liegenschaft auf sich als Erbin.

Das Obergericht hielt fest, dass sich die Beschwerdeführerin nicht mit den ausführlichen
und zutreffenden Erwägungen des Amtsgerichtes zur Aussichtslosigkeit des
Klageverfahrens auseinandersetze und im Übrigen auch nicht zu sehen sei, inwiefern ein
Rückübertragungsanspruch zufolge angeblicher Nichtigkeit des öffentlich beurkundeten
Kaufvertrages bestehen könnte.



Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern sie im obergerichtlichen Verfahren
hinreichende auf die erstinstanzliche Verfügung bezugnehmende Ausführungen gemacht
hätte und der angefochtene Entscheid aus diesem Grund oder angesichts der dort erneut
erfolgenden Ausführungen zur Aussichtslosigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens gegen
Recht verstossen soll. Vielmehr bringt sie - nebst Polemik gegen die Vorinstanzen, welche
nichts zur Sache tut - mit teils schwer verständlichen Ausführungen zum Ausdruck, dass der
Beirat keinerlei Vertretungsbefugnisse gehabt habe. Damit wiederholt sie aber einzig ihren
bereits im kantonalen Verfahren vertretenen Standpunkt, ohne sich sachgerichtet mit den
diesbezüglichen Erwägungen im angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen.

E. 4
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde mangels eines hinreichenden Rechtsbegehrens
und mangels einer hinreichenden Begründung nicht einzutreten.

Vor diesem Hintergrund konnte der Beschwerde sodann von Anfang an kein Erfolg
beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen
Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.

E. 5
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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